
Sie können die QR Codes nützen um später wieder auf die neuste Version eines Gesetzestexts zu gelangen.

RS OGH 1973/5/23 1Ob60/73
 JUSLINE Entscheidung

 Veröffentlicht am 23.05.1973

Norm

EheG §74

Rechtssatz

Eine Verurteilung wegen § 129 I b StG kann angesichts der Einfalt und Passivität der geschiedenen Ehegattin als

Verwirkungstatbestand nach § 74 EheG verneint werden.

Entscheidungstexte

1 Ob 60/73

Entscheidungstext OGH 23.05.1973 1 Ob 60/73
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